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Akronyme unstreitig sehr wertvoll, auch habe sie mit „ihrer Registrierung“ und Aufrecht-

haltung der Domain einen schutzwürdigen Besitzstand erworben). Ein Löschungsan-

spruch müsse ultima ratio sein. Als milderes Mittel komme ein Unterlassungsanspruch 

in Betracht, sollte die Domain rechtsverletzend benutzt werden. Davon abgesehen habe 

der Kläger etwaige Rechte verwirkt (§ 242 BGB). Er wisse bereits seit ihrer Registrie-

rung im Jahr 2009, jedenfalls aber seit dem Jahr 2015, von der Domain. Auf diesen 

langjährigen Zustand habe sie vertraut und im November 2021 eine Investition getätigt 

und Aufwand mit der Verwaltung der Domain gehabt (Umstandsmoment). Insofern sei 

das Vorgehen des Klägers treuwidrig. Die zum Schutz ihrer Domain angemeldeten wei-

teren Marken böten ihr (aufschiebend bedingt) Schutz (vgl. BB 20 f., EA 47 f.).  

Die Beklagte beantragt,   

auf ihre Berufung das Urteil der 6. Zivilkammer des Landgerichts Frank-

furt/Main vom 30.04.2025 (Az.: 2-06 O 114/24), soweit zu ihrem Nachteil er-

kannt [worden ist], abzuändern und die Klage abzuweisen.  

Der Kläger beantragt,   

1. die Berufung zurückzuweisen;  

2. hilfsweise dem Berufungsbeklagten nachzulassen, die Zwangsvollstreckung 

gem. § 712 ZPO gegen Sicherheitsleistung abzuwenden. 

Er verteidigt die angefochtene Entscheidung unter Wiederholung und Vertiefung seines 

Vorbringens in erster Instanz.  

Der Kläger macht geltend, die von der Beklagten angeführten „Nachnamen“-Domains 

gehörten allesamt Namensträgern oder von diesen gegründeten Unternehmen (BE 4 f., 

EA 71 f.). Sein Begehren beeinträchtige rechtliche Interessen der Beklagten nicht, die 

die Domain erst nach Beginn des Rechtsstreits durch Verknüpfung mit sexuellen Inhal-

ten im geschäftlichen Verkehr benutzt habe und deren angemeldete Marken in keinem 

sachlichen Zusammenhang zur Domain stünden. Dagegen habe er ein berechtigtes 

Interesse daran, dass sein Nachname nicht mit sexuellen Inhalten in Verbindung ge-

bracht werde. Der (angeblich neue) Vortrag der Beklagten zum geänderten Verbrau-

cherverhalten sei verspätet. Durch die Nutzung von Suchmaschinen sei – was die Be-

klagte wie alles andere in der Berufungsinstanz pauschal „soweit zulässig“ mit Nicht-

wissen bestritten hat (S. 1 ihres Schriftsatzes vom 10.02.2026, EA 128) – die Bedeu-

tung von Domainnamen nicht gesunken, sondern gestiegen, da Suchmaschinen die 

Domainnamen mit den Inhalten der betreffenden Webseiten verknüpften (BE 5, EA 72). 
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darauf an, ob der Internetnutzer die unter der Domain betriebene Seite fehlerhaft zu-

ordnet oder erkennen kann, dass diese nicht dem Namensinhaber zuzuordnen ist. 

Grundsätzlich begründet bereits die Registrierung bzw. Aufrechterhaltung der Domain 

– wie auch hier – eine Zuordnungsverwirrung.  

ee) Nach alldem kommt es entscheidend darauf an, ob durch die Aufrechterhaltung 

der Registrierung der Domain schutzwürdige Interessen des Klägers verletzt werden 

(vgl. BGH, GRUR 2023, 1696 Rn. 33 – energycollect.de). Dies ist nach Auffassung des 

Senats bei gebotener Abwägung der beiderseitigen Interessen nicht der Fall  

(1) Bei Namensrechtsverletzungen bedarf es stets einer Interessenabwägung.  

(a) Bei identischer Verwendung des Namens als Domainname unter der in Deutsch-

land üblichen Top-Level-Domain „de“ durch einen Nichtberechtigten ist insoweit zu 

Gunsten des Namensträgers zu berücksichtigen, dass seine schutzwürdigen Interes-

sen erheblich beeinträchtigt werden, weil die mit dieser Bezeichnung gebildete Internet-

Adresse nur einmal vergeben werden kann. Die den Berechtigten ausschließende 

Sperrwirkung setzt bereits mit der Registrierung und nicht erst mit der Benutzung der 

Domain ein (vgl. z.B. BGH, GRUR 2023, 1696 Rn. 35 – energycollect.de). 

(b) Dagegen kann ein Nichtberechtigter nur ausnahmsweise auf schützenswerte Be-

lange verweisen, die im Rahmen der Interessenabwägung zu seinen Gunsten zu be-

rücksichtigen sind. So verhält es sich etwa, wenn die Registrierung des Domainnamens 

durch den Nichtberechtigten nur der erste Schritt im Zuge der – für sich genommen 

rechtlich unbedenklichen – Aufnahme einer entsprechenden Benutzung als Unterneh-

menskennzeichen ist oder wenn dem Nichtberechtigten seinerseits ein namensrechtlich 

geschütztes Interesse an der Verwendung der in Rede stehenden Bezeichnung zur 

Seite steht, sofern die Bezeichnung zum Zeitpunkt der Benutzungsaufnahme im allge-

meinen Sprachgebrauch üblich ist (vgl. z.B. BGH, GRUR 2023, 1696 Rn. 36 mwN – 

energycollect.de). 

(c) Die schutzwürdigen Interessen des Nichtberechtigten sind – mit Blick auf die 

durch die Registrierung erlangte Rechtsposition – zudem zu berücksichtigen, wenn die 

Domain vor der Entstehung des Namens- oder Kennzeichenrechts registriert wurde 

(vgl. BGH, GRUR 2023, 1696 Rn. 37 – energycollect.de).  

Der Domaininhaber erlangt durch den Vertragsschluss mit der Registrierungsstelle ein 

relativ wirkendes vertragliches Nutzungsrecht. Nach ständiger Rechtsprechung des 

Bundesverfassungsgerichts gehören zum Eigentum nach Art. 14 Abs. 1 Satz 1 GG 
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auch die auf dem Abschluss von Verträgen beruhenden, obligatorischen Forderungen. 

Dies hat zur Folge, dass die Registrierung eines zum Zeitpunkt der Registrierung in 

keinerlei Rechte eingreifenden Domainnamens eine eigentumsfähige, nach Art. 14 

Abs. 1 Satz 1 GG geschützte Position des Domaininhabers begründet. Dieser verfas-

sungsrechtliche Eigentumsschutz besteht im Rahmen der gesetzlichen Inhalts- und 

Schrankenbestimmungen gemäß Art. 14 Abs. 1 Satz 2 GG, zu denen auch die namens- 

und kennzeichenrechtlichen Vorschriften gehören, die ihrerseits verfassungsrechtlich 

unbedenklich sind. Das Nutzungsrecht ist zudem durch Art. 17 EU-Grundrechtecharta 

und Art. 1 des 1. Zusatzprotokolls zur EMRK als Eigentumsposition geschützt (vgl. z.B. 

BGH, GRUR 2023, 1696 Rn. 38 mwN – energycollect.de).  

Bei dieser Sachlage kann sich ein Dritter, der den Domainnamen erst nach seiner Re-

gistrierung als Unternehmenskennzeichen verwenden möchte, regelmäßig nicht auf ein 

schutzwürdiges Interesse berufen. Er kann vor der Wahl einer Unternehmensbezeich-

nung, die er auch als Internetadresse verwenden möchte, unschwer prüfen, ob der ent-

sprechende Domainname noch verfügbar ist. Ist die gewünschte Domain bereits verge-

ben, wird es ihm oft möglich und zumutbar sein, auf eine andere Unternehmensbezeich-

nung oder – soweit noch nicht vergeben – eine andere Top-Level-Domain auszuwei-

chen. Anders verhält es sich, wenn es dem Domaininhaber wegen Rechtsmissbrauchs 

versagt ist, sich auf seine Rechte aus der Registrierung des Domainnamens zu berufen, 

etwa weil er den Domainnamen ohne ernsthaften Benutzungswillen in der Absicht re-

gistrieren ließ, sich diesen von dem Inhaber eines entsprechenden Kennzeichen- oder 

Namensrechts abkaufen zu lassen (vgl. z.B. BGH, GRUR 2023, 1696 Rn. 39 mwN – 

energycollect.de).  

Die Rechtsposition, die der Nichtberechtigte durch die vor Entstehung des Namens- 

oder Kennzeichenrechts erfolgte Registrierung seiner Domain erlangt hat, erfordert eine 

Berücksichtigung nicht nur spezifisch namens- oder kennzeichenrechtlicher, sondern 

sämtlicher Interessen, die der Nichtberechtigte an der Aufrechterhaltung der Domain-

registrierung hat. Eine Verkürzung auf namens- oder kennzeichenrechtliche Interessen 

würde dem eigentumsgrundrechtlichen Schutz der vor Entstehung des Namens- oder 

Kennzeichenrechts erfolgten Domainregistrierung nicht gerecht (vgl. z.B. BGH, GRUR 

2023, 1696 Rn. 40 – energycollect.de). 

Zu den berücksichtigungsfähigen Interessen des Domaininhabers zählen insbesondere 

wirtschaftliche Interessen. Ein sinnvoller Weiterleitungsgebrauch sowie eine Verkaufs-














